
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 24.08.2017
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Hennig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 111-2017

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

06.09.2017 5 5 0 0

Stadtrat 20.09.2017 0 0 0 0

GEGENSTAND: Abberufung eines sachkundigen Einwohners des Ausschusses für
Ordnung, Sicherheit, Verkehr, Umwelt und Hochwasserschutz 

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes:  Mit  Schreiben  vom  09.07.2017  teilte  Herr
Thomas Moll  mit, dass er sein Amt als sachkundiger Einwohner des Ausschusses für
Ordnung, Sicherheit,  Verkehr,  Umwelt  und  Hochwasserschutz  aus  persönlichen
Gründen niederlegen möchte.

Nach §  49  Abs.  3  Satz  1  KVG  LSA  i.  V.  m.  §  8  Abs.  2  Hauptsatzung  der  Stadt
Raguhn-Jeßnitz beruft  die  Vertretung  (hier  der  Stadtrat)  sachkundige  Einwohner  in
die beratenden  Ausschüsse  widerruflich  als  Mitglied  mit  beratender  Stimme. Da ein
sachkundiger Einwohner  ehrenamtlich  tätig  ist  (§  49  Abs.  Satz  5  KVG  LSA),  kann
dieser nach  §  31  Abs.  1  KVG  LSA  auch  seine  Abberufung  verlangen.  Über  die
Abberufung entscheidet die Vertretung (hier der Stadtrat).   

Gesetzliche
Grundlagen:

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt;
§ 8 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz   

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
111120.54210000 Wegfall des

Sitzungsgeldes (13,00
Euro je Sitzung)

Wegfall des
Sitzungsgeldes (13,00

Euro je Sitzung)

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz beruft Herrn
Thomas Moll mit sofortiger Wirkung als sachkundigen Einwohner des Ausschusses
für Ordnung, Sicherheit, Verkehr, Umwelt und Hochwasser ab.     

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

EAnw Ja N




